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 Veröffentlicht am 29.11.1994

Norm

MRG §37 Abs1 Z12

MRG §37 Abs3 Z2

ZPO §233

Rechtssatz

Der Sachantrag eines Mieters, die ihm vorgeschriebenen Betriebskosten zu überprüfen, löst auch dann kein

Mehrparteienverfahren aus, wenn er die Betriebskostenvorschreibung - ohne dies zum Gegenstand eines eigenen

Feststellungsbegehrens zu machen - mit dem Argument bekämpft, einzelne der verrechneten Ausgaben seien zu hoch

angesetzt oder gar nicht als Betriebskosten zu quali zieren. Das Prozeßhindernis der Streitanhängigkeit im Verhältnis

zu Betriebskostenüberprüfungsverfahren anderer Mieters des Hauses liegt nicht vor.
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